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Liebe Leserin, lieber Leser,

nun liegt die bereits fünfund-

zwanzigste Ausgabe unseres

Newsletters vor Ihnen. Wir

feiern somit ein kleines Jubi-

läum und bedanken uns bei

Ihnen als treue Leserinnen

und Leser sowie bei den

vielen Autorinnen und Auto-

ren, die unseren kostenlosen

Newsletter zu einem mittler-

weile etablierten Informati-

onsblatt in der Justizvoll-

zugslandschaft gemacht

haben. Auch dieses Mal ha-

ben wir wieder interessante

Berichte für Sie zusammen-

gestellt: Während in anderen

Ländern seit vielen Jahren

mit Restorative Justice-

Verfahren auch im Kontext

des Justizvollzuges gearbei-

tet wird, sind entsprechende

Initiativen in Deutschland

noch relativ neu, werden

aber immer präsenter. In

unserem ersten Artikel fasst

Dr. Susann Prätor vom Kri-

minologischen Dienst in Cel-

le die nationalen und interna-

tionalen Forschungsbefunde

für Sie zusammen und ver-

weist auf die positiven Effek-

te für Täter und Opfer.

Professor Dr. Arthur Hart-

mann und Alexander Bähr

von der Hochschule für Öf-

fentliche Verwaltung in Bre-

men stellen in ihrem Kurzbe-

richt das Projekt „Reducing

Prison Population: advanced

tools of justice in Europe“

vor, das sich mit Haftvermei-

dung befasst und an dem

sowohl Forschungseinrich-

tungen als auch NGOs aus

sieben europäischen Länder

teilnahmen. Sie stellen in

ihrem Bericht fest, dass Haft-

vermeidungsmaßnahmen

eine niedrigere Rückfallquote

aufweisen.

Seit einiger Zeit steht die

Arbeitslosenversicherung der

Gefangenen im Focus der

rechtlichen Diskussion. Mi-

chael Schäfersküpper und

Nicole Birkholz von der

Fachhochschule für Rechts-

pflege Nordrhein-Westfalen F
o
to

:
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geben in ihrem Artikel einen

kurzen Überblick über die

Regelungen, die für den Voll-

zug relevant sind.

Für Inhaftierte ist ein Brief-

kontakt häufig die einzige

Möglichkeit, eine Verbindung

jenseits der Gefängnismau-

ern zu haben. Für die Bewäl-

tigung des Haftalltags oder

die Vorbereitung auf die Ent-

lassung spielt der Kontakt

eine große Rolle. Mit

„Tapetenwechsel“ möchte

das Schwarze Kreuz die

Schwierigkeiten des Kennen-

lernens und es weiteren Kon-

taktes minimieren. Otfried

Junk erläutert dieses neue

Projekt, das mit der JVA

Schwalmstadt bereits konk-

ret geplant ist.

Wir wünschen Ihnen viel

Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße aus Celle

sendet Ihnen

Michael Franke
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Als potentielle Opfer

kommen dabei unmittel-

bare Opfer von Strafta-

ten in Betracht, aber

auch für das soziale

Umfeld des Täters oder

die Gesellschaft im wei-

teren Sinne kann eine

Straftat negative Folgen

mit sich bringen. Unter

den Folgen eines Woh-

nungseinbruchs bei-

spielsweise leiden auf

allem darum gehen,

berechtigte Bedürfnisse

von Opfern wahrzuneh-

men und im Rahmen

der Möglichkeiten auf

diese einzugehen (Zehr,

2015, S. 20ff.). Ferner

soll die Verantwortungs-

übernahme des Täters1

gestärkt und die Interes-

sen und Bedürfnisse der

sozialen Gemeinschaft

berücksichtigt werden.

Das Thema Opferorien-

tierung ist im niedersäch-

sischen Justizvollzug ak-

tuell präsenter denn je.

Bezug nehmend auf die

insbesondere aus Kana-

da und Neuseeland stam-

mende Idee der Restora-

tive Justice soll es mit

Blick auf einen opferori-

entierten Strafvollzug vor

Was wissen wir über die Wirkung von Täter-Opfer-

Begegnungen im Strafvollzug?

Ein Blick auf nationale und internationale Forschungsbefunde
von Susann Prätor

WIRKUNG VON TÄTER-OPFER-BEGEGNUNGEN IM STRAFVOLLZUG

lich (vgl. für einen Über-

blick Dhami, Mantle, &

Fox, 2009). Dies liegt

einerseits vermutlich an

den (methodischen) Her-

ausforderungen, die ge-

nerell für Evaluationsstu-

dien im Vollzug gelten

(Guéridon, 2016), ande-

rerseits aber auch an

Schwierigkeiten, die spe-

ziell mit dem Untersu-

chungsgegenstand zu tun

vorliegenden Artikels,

wobei sich auf die Wir-

kung von Maßnahmen

beschränkt werden soll,

die Täter-Opfer-

Begegnungen im Straf-

vollzug in den Blick ge-

nommen haben.2

Die Zahl der Studien,

welche die Wirkung die-

ser Maßnahmen im Voll-

zug überprüfen, ist ins-

gesamt eher übersicht-

freundlicher Vollzug ge-

fasst, der entsprechend

gestaltete Möglichkeiten

der Begegnung von Tä-

tern mit ihren Familien

vorhält. Doch was brin-

gen all diese Maßnah-

men? Sind Opfer

und/oder Täter nach sol-

chen Maßnahmen zufrie-

dener? Können Opfer

besser mit den Folgen

der Straftat umgehen?

Werden Täter seltener

rückfällig? Diese Fragen

stehen im Fokus des

jeweils verschiedene

Weise nicht nur das Ein-

bruchsopfer, sondern

auch die Nachbarschaft

und ganze Straßenzüge,

die durch diesen Vorfall

in ihrem Sicherheitsge-

fühl beeinträchtigt sind

und letztlich die Kinder

des Täters, die im Falle

einer Inhaftierung nun

unverschuldet eine Tren-

nung von ihrem Elternteil

erleben.

Die Maßnahmen, die na-

tional und international

im Bereich der Opferori-

entierung im Vollzug

existieren, sind vielfältig

und reichen von intensi-

ver Auseinandersetzung

des Täters mit seiner

Straftat und den Folgen

im Rahmen von delikt-

orientierter Behandlung

über Täter-Opfer-

Ausgleichsverfahren bis

hin zu ehrenamtlicher

Tätigkeit von Gefange-

nen. Bisweilen wird da-

runter auch ein familien-

Der Kriminologische Dienst befindet sich in der Fuhsestraße 30 in Celle

Dr. Susann Prätor

Soziologin M. A.

Wissenschaftliche Mitarbeiterin im

Bildungsinstitut des niedersächsi-

schen Justizvollzuges - Kriminolo-

gischer Dienst
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haben (vgl. Dhami et al.,

2009, S. 441f.). Das Fin-

den einer geeigneten

Kontrollgruppe, die an der

entsprechenden Maßnah-

me nicht teilgenommen

hat, ist beispielsweise ein

generelles Problem von

Evaluationsstudien im

Strafvollzug. Bestenfalls

erfolgt eine Zuweisung zu

Versuchs- und Kontroll-

gruppe zufällig, was im

Hinblick auf die Evaluati-

on von Täter-Opfer-

Begegnungen eine be-

sondere Herausforderung

darstellen dürfte, da es in

der Regel gerade darum

geht, dass sich Täter

überhaupt und vor allem

freiwillig auf solch eine

Begegnung einlassen.

Diese motivierten Per-

sonen dann einer Kon-

trollgruppe zuzuweisen,

würde nicht nur die Tä-

ter, sondern ggf. auch

das entsprechende Op-

fer enttäuschen. Be-

schränkt man sich aller-

dings darauf, die Inhaf-

tierten nicht zufällig zu-

zuweisen oder lediglich

eine Vorher-Nachher-

Messung bestimmter

Verhaltensweisen oder

Einstellungen (ohne

Kontrollgruppe) durch-

zuführen, besteht die

Gefahr von Verzerrun-

gen durch Selektionsef-

fekte, d.h. dass die oh-

nehin veränderungsbe-

reiten Inhaftierten an

solchen Maßnahmen

teilnehmen und damit

das Auffinden einer Ver-

haltens-/Einstellungsän-

derung nicht (nur) auf

die Maßnahme zurück-

geführt werden kann.

Hinzu kommt, dass die

Fallzahlen bei derarti-

gen. Ist eine Maßnahme

– z.B. ein Täter-Opfer-

Ausgleich – beispielswei-

se bereits dann erfolg-

reich, wenn es überhaupt

zu einer Begegnung zwi-

schen Täter und Opfer

kommt, wenn beide Par-

teien zufrieden aus die-

sem Gespräch gehen

oder erst dann, wenn das

Rückfallrisiko des Täters

durch dieses Zusammen-

treffen verringert wird?

Im Wesentlichen können

Täter-Opfer-Begegnung-

gen Maßnahmen insge-

samt eher niedrig ausfal-

len, u.a. deshalb, weil die

Bereitschaft bei Opfer

und/oder Täter für eine

Begegnung nicht immer

vorhanden oder nicht

möglich ist (z.B. bei Mord)

oder weil es bei bestimm-

ten Delikten keine unmit-

telbar beteiligten Opfer

gibt (z.B. Drogenhandel).

„Die Forschungsbefunde zu

Maßnahmen, die

Begegnungen von Tätern mit

ihren direkten Opfern

umfassen, verweisen

insgesamt auf positive

Effekte sowohl für Täter als

auch für Opfer.“

gleich sie oftmals tiefer-

gehende Einblicke in ein

bestimmtes Phänomen

liefern – naturgemäß

kaum belastbares Zah-

lenmaterial hervorbrin-

gen. Letztlich besteht

eine Schwierigkeit noch

darin, die Ziele bzw.

Erfolgskriterien opferori-

entierter Maßnahmen

vorab genau festzule-

Dies erklärt möglicher-

weise auch die Domi-

nanz von qualitativen

Studien, die – wenn-

en im Vollzug zwei For-

men annehmen: ein Tä-

ter und sein unmittelba-

res Opfer treffen (ggf.

unter Beteiligung des

weiteren sozialen Umfel-

des des Täters und/oder

des Opfers) aufeinander

oder aber es findet eine

Begegnung von Tätern

und Opfern nicht der

gleichen Straftat statt.

Hierbei handelt es sich –

im Unterschied zum Zu-

sammentreffen von Tä-

ter und direktem Opfer –

meist um größere Grup-

WIRKUNG VON TÄTER-OPFER-BEGEGNUNGEN IM STRAFVOLLZUG

pen, d.h. mehrere Täter

kommen mit mehreren

Opfern (nicht derglei-

chen Straftat) zusam-

men.

Die Forschungsbefunde

zu Maßnahmen, die Be-

gegnungen von Tätern

mit ihren direkten Opfern

umfassen, verweisen

insgesamt auf positive

Effekte sowohl für Täter

als auch für Opfer. Sher-

man et al. (2015) hat

hierzu eine Metaanalyse

mit Blick auf sogenannte

6ʑʛ ʖQʋȾʑʛ Sȯɰɴ ʙʦ Qɒ�

¨ 2SȯʑUʝʢȲʑQʤȲʑʢʦ Qɒ�ʖə �

-XVʤɔʫ YɼɸɗʫXɒ�-
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Restorative Justice Kon-

ferenzen (nicht allein be-

grenzt auf den Strafvoll-

zug) durchgeführt. An

diesen Konferenzen neh-

men neben Tätern und

unmittelbaren Opfern

auch (vom Opfer benann-

te) Familienangehörige

und Mitglieder der Ge-

meinde teil und setzen

sich mit der Straftat aus-

einander. Die in der Be-

gegnung erarbeiteten

Vereinbarungen werden

anschließend schriftlich

festgehalten. Über alle

Studien hinweg kann eine

positive, d.h. das Rück-

fallrisiko verringernde

Wirkung dieser Konfe-

renzen festgestellt wer-

den (Sherman et al.,

2015, S. 11). Eine Stu-

die im Rahmen dieser

Metaanalyse betrachtet

explizit die Wirkung die-

ser Konferenzen im Ge-

fängniskontext (Shap-

land et al., 2008). Für

wegen Körperverletzung

verurteilte und inhaftier-

te Täter, die einer Aus-

einandersetzung mit

dem Opfer und einer

zufälligen Zuweisung zu

Versuchs- und Kontroll-

gruppe zugestimmt hat-

ten (N=103), wurden

Rückfallraten innerhalb

eines Zwei-Jahres-

Zeitraums nach Entlas-

sung analysiert. Dabei

zeigt sich, dass Täter

mit Teilnahme an diesen

Restorative Justice Kon-

ferenzen seltener rück-

fällig werden (34,6 % vs.

38,1 %), wobei dieser

Unterschied statistisch

nicht signifikant ist. Wei-

terführende Analysen

(nicht allein bezogen auf

den Gefängniskontext)

Wachstum und Heilung

geführt hat (Umbreit,

Vos, Coates, & Armour,

2006, S. 43). Mehr als

die Hälfte der involvierten

Opfer bzw. deren Ange-

hörige geben zudem an,

dass sich durch die Medi-

ation die Gefühle gegen-

über dem Täter in positi-

ver Hinsicht gewandelt

haben. Insgesamt konn-

ten allerdings nur 20 Op-

fer und 39 Täter befragt

werden.

In Deutschland umfassen

zeigen jedoch, dass Opfer

nach Teilnahme an Res-

torative Justice Konferen-

zen gegenüber herkömm-

lichen Verfahren eine ge-

ringere Kriminalitätsfurcht,

ein geringeres Rachebe-

dürfnis und schließlich

weniger Anzeichen eines

Posttraumatischen Belas-

tungssyndroms aufweisen

(Strang, Sherman, Mayo-

übereinstimmend erge-

ben Befragungen von

Tätern (schwerer Ge-

walttaten) und Opfern in

zwei amerikanischen

Gefängnissen (Texas

und Ohio), dass die Be-

gegnung im Rahmen

einer Mediation im Ge-

fängnis bei 87 % der

Täter und 60 % der Op-

fer zu persönlichem

Wilson, Woods, & Ariel,

2013, S. 33ff.). Damit

direkte Begegnungen

zwischen Tätern und

Opfern bislang vor allem

den Täter-Opfer-

Ausgleich. Entsprechen-

de Pilotprojekte mit sys-

tematischer Dokumenta-

tion der entsprechenden

Fälle finden sich für Bre-

men (Hartmann, Haas,

Steengrafe, & Steudel,

2012), Bayern und Ba-

den-Württemberg (Kas-

par & Mayer, 2015).3

Aus diesen Projekten,

die neben einer zahlen-

WIRKUNG VON TÄTER-OPFER-BEGEGNUNGEN IM STRAFVOLLZUG

mäßigen Dokumentation

z.T. qualitative Inter-

views mit Opfern bein-

halteten, lassen sich

folgende Erkenntnisse

zusammenfassen. Für

einen Täter-Opfer-

Ausgleich im Strafvoll-

zug kommen prinzipiell

auch Täter schwerer

Straftaten in Betracht, so

dass nicht vorab bereits

Einschränkungen im

Hinblick auf bestimmte

Delikte gemacht werden

sollten (Kaspar & Mayer,

„Weiterführende Analysen

(nicht allein bezogen auf den

Gefängniskontext) zeigen

jedoch, dass Opfer nach

Teilnahme an Restorative

Justice Konferenzen

gegenüber herkömmlichen

Verfahren eine geringere

Kriminalitätsfurcht, ein

geringeres Rachebedürfnis

und schließlich weniger

Anzeichen eines

Posttraumatischen

Belastungssyndroms

aufweisen.“
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2015, S. 266). In allen

drei Bundesländern wur-

den für die Durchführung

des Täter-Opfer-

Ausgleichs externe An-

bieter herangezogen. Es

ist davon auszugehen,

dass durch den Einbezug

externer Vereine die

Neutralität/Objektivität im

Rahmen des Ausgleichs-

verfahrens am besten

gewahrt werden kann.

Auch wenn es (zumeist

auf Grund fehlender Be-

reitschaft auf Opfer- oder

Täterseite) nicht zu di-

rekten Begegnungen

zwischen Täter und Op-

fer kommt, können indi-

rekte Formen der Medi-

ation (in Form einer

Kommunikation vermit-

telt über den Mediator

oder durch Verwendung

von Videobotschaften)

hilfreich für Täter

und/oder Opfer sein

(Hartmann, Haas,

Steengrafe, & Steudel,

2012, S. 33). Der Voll-

zug sollte insofern eine

gewisse Flexibilität auf-

weisen, was den Einbe-

zug von Dritten bzw.

indirekte oder alternati-

ve Formen der Mediati-

on betrifft. Es empfiehlt

sich zudem eine intensi-

ve Vorbereitung sowohl

auf Täter- als auch auf

Opferseite vor Durch-

führung eines Täter-

Opfer-Ausgleichs (Hart-

mann, Haas, Steengra-

fe, Geyer, et al., 2012,

S. 260). So belegt bei-

spielsweise eine Studie

Einschränkungen zurück-

zuführen, die hinsichtlich

der Täterauswahl vorge-

nommen wurden (z.B.

Ausschluss von schwers-

ten Gewaltstraftaten, kei-

ne Täter mit mangelnden

Deutschkenntnissen

etc.). Das endgültige Zu-

standekommen eines

Täter-Opfer-Ausgleichs

scheitert oftmals aber

auch an der fehlenden

Bereitschaft der Opfer zu

einem solchen Verfahren,

was natürlich zu respek-

tieren ist (Kaspar & Ma-

von Stamatakis und Van-

deviver (2013), dass die

Bereitschaft zur Teilnah-

me an Restorative Jus-

tice - Maßnahmen umso

größer ausfällt, wenn Ge-

fangene vorher an einem

Programm teilgenommen

haben, in dem sie sich

intensiv mit den Folgen

ihrer Straftat für das Op-

fer auseinandergesetzt

haben. Vor dem Hinter-

auch zukünftig eine e-

her untergeordnete Rol-

le spielen wird. In einem

Zwei-Jahreszeitraum

liegen die Zahlen der zu

einem Täter-Opfer-

Ausgleich bereiten Täter

in allen Bundesländern

im zweistelligen Be-

reich. Neben einer

grundsätzlich geringen

Bereitschaft der Täter

ist dies u.a. auch an

grund der Erfahrungen

in diesen Bundeslän-

dern ist zudem davon

auszugehen, dass der

Täter-Opfer-Ausgleich

im Vollzug zahlenmäßig

yer, 2015, S. 266).

Eine recht umfängliche

Studie zur Wirkung der

Begegnung zwischen

Tätern und stellvertre-

tenden Opfern (also

Tätern und Opfern nicht

der gleichen Straftat)

liegt von Feasey & Willi-

ams (2009) vor, die das

international weit ver-

breitete „Sycamore Tree

Programm“ für Großbri-

tannien evaluiert haben.

Im Rahmen dieses Pro-

gramms erfolgt in meh-

reren Sitzungen eine

Auseinandersetzung mit

den Prinzipien der Res-

torative Justice, mit den

Konsequenzen der Tat

für die Opfer, die Fami-

lie und die Gesellschaft

und schließlich eine

Begegnung mit Opfern,

die über die ihre Erleb-

nisse erzählen. Durch

eine schriftliche Befra-

gung der Täter vor und

nach der Maßnahme

(N=5007) konnte ge-

zeigt werden, dass eine

signifikante Verbesse-

rung in allen erfragten

WIRKUNG VON TÄTER-OPFER-BEGEGNUNGEN IM STRAFVOLLZUG

„Das endgültige

Zustandekommen eines

Täter-Opfer-Ausgleichs

scheitert oftmals aber auch

an der fehlenden Bereitschaft

der Opfer zu einem solchen

Verfahren,...“

„Der Vollzug sollte insofern

eine gewisse Flexibilität

aufweisen, was den Einbezug

von Dritten bzw. indirekte

oder alternative Formen der

Mediation betrifft.“
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Bereichen festzustellen

ist (z.B. Kriminalitätsein-

stellungen, Einschätzung

zukünftiger Kriminalität,

Opferempathie, Wahrneh-

mung eigener Probleme).

Diese positiven Verände-

rungen lassen sich für

beide Geschlechter, ver-

schiedene Altersgruppen

und unterschiedlich

schwere Straftaten bele-

gen, wobei keine weiteren

Einflussfaktoren einbezo-

gen wurden, die für die

Einstellungsänderung

verantwortlich sein kön-

nen. Leider gibt es in

dieser Studie auch kei-

ne Kontrollgruppe, was

zu den o.g. Einschrän-

kungen führen kann. Im

Rahmen einer (unver-

öffentlichten) Masterar-

beit konnte gezeigt wer-

den, dass die Rückfall-

rate von 62 Sycamore

Tree-Teilnehmern ein

Jahr nach Entlassung

gegenüber der landes-

weiten Rückfallrate in

Großbritannien (32,3 %

vs. 46,2 %) geringer

ausfällt

(http://www.prisonfellow

ship-rj.ch/what-is-the-

impact-of-stp.html). Im

Rahmen des ähnlich

angelegten „Bridges-to-

life“ - Programms ermit-

teln Armour et al. (2005)

für den Bundesstaat

Texas (USA) ebenfalls

eine geringere Rückfall-

rate (12,4 %) von Teil-

nehmern (N=1021) an

dem Programm gegen-

über der Rückfallrate in

denen Opfer und Täter

aufeinander trafen. Nach

dem Programm äußerten

drei von 36 Gefangenen

den Wunsch nach einem

Täter-Opfer-Ausgleich,

der allerdings nur in ei-

nem Fall realisiert wer-

den konnte. Ein ähnli-

ches Projekt, das Täter

und Opfer nicht derglei-

chen Straftat zusammen-

bringen will, wird derzeit

im Seehaus Leonberg

e.V., einer Einrichtung

des Jugendstrafvollzuges

in freien Formen, erprobt.

Texas insgesamt (31,4

%) bzw. landesweit (67,5

%). Um eine Erklärung

für die geringen Rückfall-

raten der Teilnehmer zu

erhalten, wurden ergän-

zend qualitative Inter-

views durchgeführt. In

diesen beschreiben die

Täter, dass sie durch das

Programm die Folgen

ihrer Straftat für das Op-

fer besser erkannt haben,

für die Bewältigung der

Straftat und der damit

einhergehenden Ängste

wahrnehmen.4 Beglei-

tend zu den Opferempa-

thietrainings für die Tä-

ter, in denen es um die

Auseinandersetzung mit

der eigenen Straftat und

den Möglichkeiten der

Wiedergutmachung

ging, fanden Straftat-

Dialoggruppen statt, in

eher Verantwortung für

ihre Tat übernehmen

und ein stärkeres Be-

dürfnis haben, etwas für

das Opfer zu tun. Im

deutschsprachigen

Raum zeigt Lummer

(2015) auf Basis eines

Modellprojektes in

Schleswig-Holstein,

dass Opfer das Zusam-

mentreffen mit Tätern

als positiv und hilfreich

Eine Evaluation des

Projektes ist bislang

allerdings nicht geplant.

Zusammenfassend lässt

sich im Hinblick auf die

Wirkung von Täter-

Opfer-Begegnungen im

Vollzug festhalten, dass

– trotz diverser methodi-

scher Mängel und ein-

geschränkter Übertrag-

barkeit der vorliegenden

Studien – diese insge-

samt positive

(wenngleich moderate)

Wirkungen sowohl für

die Täter als auch die

Opfer zeigen. Anhand

der Forschungsarbeiten

wird deutlich, dass es

im Hinblick auf opferori-

entierte Maßnahmen im

Vollzug nicht nur um die

Frage einer Reduktion

des Rückfallrisikos ge-

hen kann, sondern wei-

tere bzw. auch andere

Ziele in den Blick ge-

nommen werden soll-

ten. So ist möglicher-

weise bereits dann von

einem Erfolg bzw. einer

positiven Wirkung aus-

zugehen, wenn die

WIRKUNG VON TÄTER-OPFER-BEGEGNUNGEN IM STRAFVOLLZUG

„…, dass Opfer das

Zusammentreffen mit Tätern

als positiv und hilfreich für

die Bewältigung der Straftat

und der damit

einhergehenden Ängste

wahrnehmen.“
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Maßnahme dazu beiträgt,

dass ein Opfer weniger

Abneigung gegenüber

dem Täter empfindet,

dass ein Opfer durch die

Äußerung seiner Gedan-

ken und Gefühle gegen-

über dem Täter die Tat

besser verarbeiten kann

oder aber, dass ein Täter

ein besseres Verständnis

für die Folgen seiner Ta-

ten zu entwickeln beginnt.

Das Beispiel Belgien, in

denen Opfer ein Recht

auf ein Gespräch mit dem

Täter haben, belegt hier

eindrücklich, dass selbst

bei schwersten Strafta-

ten und ggf. anfänglich

leugnenden Tätern eine

Begegnung von den

Opfern als hilfreich emp-

funden werden kann

(Buntinx, 2015). Opfer-

orientierung im Justiz-

vollzug bedeutet des-

halb in gewisser Hin-

sicht auch, dem Opfer

die Entscheidung für

eine Begegnung mit

dem Täter zu überlas-

sen und eine solche

Entscheidung nicht be-

reits vorab (z.B. durch

Ausschluss bestimmter

Straftaten zur Vermei-

dung einer Re-

Traumatisierung) zu

treffen.
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„Opferorientierung im

Justizvollzug bedeutet

deshalb in gewisser Hinsicht

auch, dem Opfer die

Entscheidung für eine

Begegnung mit dem Täter zu

überlassen und eine solche

Entscheidung nicht bereits

vorab zu treffen.“
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using face-to-face mee-

tings of offenders and
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fender recidivism and

victim satisfaction. A
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Reviews, 9.

Suhling, S., & Endres, J.

(2016). Deliktorientie-

rung in der Behandlung

von Straftätern: Bestan-

daufnahme und Kritik.

Literatur verwiesen wer-

den: Zur Wirksamkeit

deliktorientierter Be-

handlung vgl. Suhling &

Endres (2016), für Be-

funde zur Bewertung

ehrenamtlicher Arbeit

von Gefangenen vgl.

z.B. Coyle (2002), für

die Bedeutung des Er-

halts familiärer Bezie-

hungen in Haft für die

Legalbewährung siehe

Markson, Lösel, Souza

& Lanskey (2015).

3 In anderen Bundeslän-

dern (z.B. Nordrhein-

Westfalen) wurde der

Täter-Opfer-Ausgleich

Maßnahmen der Opfer-

orientierung im Vollzug

ebenfalls implementiert.

Allerdings findet sich

hierzu keine veröffent-

lichte Dokumentation

über Zahl und Bearbei-

tung der Fälle.

4 Allerdings konnten nur

fünf Opfer gefunden

werden, die zu einer

Begegnung mit dem

Täter bereit waren.

WIRKUNG VON TÄTER-OPFER-BEGEGNUNGEN IM STRAFVOLLZUG
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Dr. Susann Prätor

E-Mail

susann.praetor@justiz.niedersachs

en.de

Telefon

0 51 41 / 59 39 - 401
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Forschungseinrichtun-

gen als auch NGOs aus

Italien, Bulgarien, Lett-

land, Großbritannien,

Rumänien, Frankreich

und Deutschland, wobei

die Beteiligung der

„International Society for

Criminology“ besonders

erwähnenswert er-

scheint. Projektantrags-

steller war die

„Associazione Comunità

Kurzbericht zum Projekt: „Reducing Prison Population:

Advanced tools of justice in Europe“1

von Alexander Bähr und Arthur Hartmann

HAFTVERMEIDUNG

Wozu Haftvermeidung?

Was sind Argumente die

für Haftvermeidung spre-

chen? Was zeichnet gute

Haftvermeidungsmaßnah-

men aus? Wie sollten

Haftvermeidungsmaßnah-

men implementiert wer-

den? Dies sind, wenn

auch stark verkürzt, eini-

ge der zentralen Fragen,

die im Rahmen des For-

schungsprojektes „Re-

ducing Prison Populati-

on: advanced tools of

justice in Europe“2 be-

antwortet werden soll-

ten. Das Projekt wurde

im Rahmen des Crimi-

nal Justice Programm

der Europäischen Union

im Zeitraum von 2014

bis 2016 finanziell geför-

dert. An dem Projekt

beteiligten sich sowohl

Justizvollzugsanstalten

hin. Gleichwohl hat sich

die Situation in den letz-

ten Jahren gebessert.

Nach Darstellung des

European Prison Obser-

vatory wiesen die italieni-

schen Justizvollzugsan-

stalten im Jahr 2012 eine

Kapazität von 47.040

Haftplätzen auf. Auf die

47.040 Haftplätze kamen

jedoch 65.701 Inhaftierte.

risch Schottland (141)

und Rumänien (142)

deutlich höhere Gefan-

genenraten auf. Ent-

scheidender für das For-

schungsinteresse des

Antragsstellers ist je-

doch die Gefängnisbele-

gung. In Italien lag sie im

Jahr 2016 bei 109,3 %

und weist auf die dortig

noch immer bestehende

Problematik überfüllter

gesamt 112 Inhaftierte.

Anschließend sank die

Zahl im Jahr 2012 auf

110 und im Jahr 2014

auf 88. Im August 2016

stieg die Zahl zuletzt

leicht auf 89 an. Bezo-

gen auf das Jahr 2016

liegt Italien damit bei-

spielsweise über den

Gefangenenraten von

Kroatien (81), Deutsch-

land (78), Norwegen (70)

und Schweden (53). Je-

doch weisen exempla-

Papa Giovanni XXIII”3,

bei der es sich um eine

international tätige Orga-

nisation handelt, die un-

ter anderem einen Son-

derberaterstatus im Wirt-

schafts- und Sozialrat der

Vereinten Nationen inne-

hat und sich auf unter-

schiedlichen Gebieten für

das Gemeinwohl ein-

setzt. Aktiv ist die Organi-

sation exemplarisch in

der Prävention von Pros-

titution und Obdachlosig-

keit, der Unterstützung

von Behinderten und

schließlich auch im Ge-

biet der Haftvermeidung.

Die Auseinandersetzung

der Organisation mit dem

Themenfeld Haft bzw.

deren Vermeidung ist mit

Blick auf einigen Statisti-

ken nachvollziehbar. So

kamen nach Darstellung

des „Institute for Criminal

Policy Research“4 in Ita-

lien im Jahr 2010 auf

100.000 Einwohner ins-

Prof. Dr. Arthur Hartmann (l.)

Leiter des Instituts für Polizei- und

Sicherheitsforschung der Hoch-

schule für Öffentliche Verwaltung

in Bremen

und Alexander Bähr (r.)

ehemaliger Mitarbeiter der Hoch-

schule für Öffentliche Verwaltung

Die Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Bremen
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der unterscheiden. Es

entstand der Eindruck

einer eher isolierten Ent-

wicklung von Haftver-

meidungsmaßnahmen,

in der die Maßnahmen

aus anderen Ländern

eher wenig Berücksichti-

gung finden. Bezogen

auf die Frage nach den

Hauptargumenten für

Haftvermeidungsmaß-

nahmen fanden sich in

vielen Ländern Über-

einstimmungen. Zu

einem „Transnational

Literature Report“6 zu-

sammen der auch einen

Ländervergleich beinhal-

tet. Stark verkürzt geht

aus dieser hervor, dass

zwar in allen beteiligten

Ländern Haftvermei-

dungsmaßnahmen ver-

fügbar sind, sich jedoch

deren Anzahl und die

jeweiligen Rahmenbedin-

gungen, unter denen sie

eingesetzt werden kön-

nen, deutlich voneinan-

„Bezogen auf die Frage nach

den Hauptargumenten für

Haftvermeidungsmaßnahmen

fanden sich in vielen Ländern

Übereinstimmungen.“

den Informationsaustau-

sches über innovative

und erfolgsversprechen-

de Haftvermeidungs-

maßnahmen und zwar

sowohl bezogen auf

Untersuchungshaft als

auch auf Freiheitsstra-

fen, wobei der Jugend-

strafvollzug unberück-

sichtigt blieb. Als Pro-

jektergebnisse sollten

ein Schulungspaket so-

wie ein Leitfaden rund

um das Themenfeld

Haftvermeidung entste-

hen.

Zunächst wurde hierzu

in allen beteiligten

Ländern eine umfassen-

de Literaturrecherche

durchgeführt, wobei sich

diese in zwei Teilberei-

che untergliedern lässt.

Der erste Teilbereich

zielte auf die Rechts-

grundlagen von Haftver-

meidungsmaßnahmen

ab, während im zweiten

Die Justizvollzugsanstal-

ten waren zu ca. 140 %

ausgelastet. Der Europäi-

sche Gerichtshof für

Menschenrechte kritisier-

te diese Überbelegung

und stellte fest, dass Ita-

lien die Grundrechte von

Inhaftierten verletzt und

sprach eine Sanktion

gegen Italien aus.5

In diesem Kontext ent-

stand die Projektidee

eines länderübergreifen-

von Haftvermei-

dungsmaßnahmen?

3. Inwiefern wird die

Opferperspektive bei

der Entwicklung und

Implementierung von

Haftvermeidungs-

maßnahmen berück-

sichtigt?

4. Welche Rolle spielt

die Zivilgesellschaft

im Diskurs über Haft-

vermeidungsmaßnah

men?

5. Werden Kosten-

Nutzen-Analysen als

Argument für die Im-

plementierung von

Haftvermeidungs-

maßnahmen genutzt?

6. Inwiefern werden be-

stimmte Gruppen wie

beispielsweise Aus-

länder oder psychisch

Kranke speziell be-

rücksichtigt?

Die Ergebnisse der Lite-

raturrecherche flossen in

Teilbereich die folgenden

exemplarischen Frage-

stellungen behandelt

wurden:

1. Welche soziodemo-

graphischen Profile

weisen Inhaftierte auf?

2. Welches sind aus poli-

tischer, sozialer, philo-

sophischer sowie öko-

nomischer Perspekti-

ve Hauptargumente

für die Entwicklung

und Implementierung

HAFTVERMEIDUNG

ihnen zählen:

1. Haftvermeidungsmaß-

nahmen sind ein sinn-

voller Umgang mit

Kriminalität. Sie ver-

hindern negative Ef-

fekte, die mit einer

Inhaftierung verbun-

den sind und ermögli-

chen eine bessere

Resozialisierung und

Rehabilitierung.

2. Haftvermeidungsmaß-

nahmen weisen nied-
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3. Eine enge Einbindung

von NGOs, der Zivil-

gesellschaft und der

jeweils relevanten

Gemeinde.

4. Eine gute institutio-

nenübergreifende

Koordination von

Haftvermeidungsmaß-

nahmen.

5. Verlässliche Umset-

zung von Haftvermei-

dungsmaßnahmen.

6. Berücksichtigung der

1. Qualifiziertes Personal

sowie gute finanzielle

Rahmenbedingungen

für Anbieter/innen von

Haftvermeidungsmaß-

nahmen.

2. Gute Rahmenbedin-

gungen für Akteure,

die für die Implemen-

tierung von Haftver-

meidungsmaßnahmen

relevant sind, exempla-

risch sei die Bewäh-

rungshilfe genannt.

„Haftvermeidungsmaß-

nahmen weisen niedrigere

Rückfallquoten auf.

Gleichwohl ist auf mögliche

Selektionseffekte – welche

Personen kommen für

Haftvermeidungsmaßnahmen

in Frage - hinzuweisen.“

identifiziert. Sie lauten

auszugsweise wie folgt:

1. Ungenügende institu-

tionelle und personel-

le Ressourcen zur

Unterstützung und

Beaufsichtigung von

Straftätern.

2. Negative öffentliche

Wahrnehmung von

Haftvermeidungsmaß-

nahmen.

3. Die Frage nach der

Auswahl der im Ein-

zelfall vermutlich bes-

ten Haftvermeidungs-

maßnahme ist unge-

klärt.

Basierend auf den Er-

gebnissen der Literatur-

auswertung entstand ein

Interviewleitfaden, der

sich insbesondere an

politisch Verantwortliche,

Richter, Anwälte, Vertre-

terinnen und Vertretern

von Strafverfolgungsbe-

hörden, Justizvollzugs-

anstalten und Bewäh-

rigere Rückfallquoten

auf. Gleichwohl ist auf

mögliche Selektionsef-

fekte – welche Perso-

nen kommen für Haft-

vermeidungsmaßnahm

en in Frage - hinzuwei-

sen.

3. Haftvermeidungsmaß-

nahmen sind günstiger

als Untersuchungshaft

bzw. Freiheitsstrafen.

Andererseits wurden

auch Gegenargumente

hinsichtlich der Imple-

mentierung und An-

wendung von Haftver-

meidungsmaßnahme

n und auf welche Ziel-

gruppen stellen diese

üblicherweise ab?

4. Welches sind die

(erforderlichen) Rah-

menbedingungen hin-

sichtlich der Anwen-

dung von Haftvermei-

dungsmaßnahmen?

5. Welche Merkmale

zeichnen vorbildliche

Haftvermeidungsmaß-

nahmen aus?

Aus der vergleichenden

Analyse7 der durchge-

führten Interviews gehen

exemplarisch folgende

Voraussetzungen für die

Implementierung von

Haftvermeidungsmaß-

nahmen hervor:

rungshilfeeinrichtungen

sowie NGOs richtete und

die folgenden fünf Fra-

genkomplexe abdeckt:

1. Welche Haftvermei-

dungsmaßnahmen

sind bekannt und wer-

den genutzt?

2. Welche Stärken und

Schwächen weisen

Haftvermeidungsmaß-

nahmen auf?

3. Welches sind die

„Schlüsselpersonen“

HAFTVERMEIDUNG

Opfer bzw. der Opfer-

perspektive.

Neben diesen Voraus-

setzungen wurden von

den Interviewten auch

Hindernisse genannt.

So fehlt in einigen der

betrachteten Länder der

politische Wille zur Un-

terstützung von Haftver-

meidungsmaßnahmen.

Begünstigt wird diese

Haltung vermutlich

durch das von einigen
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wendung eben dieser

verbessert bzw. intensi-

viert werden. Im letzten

Abschnitt des Leitfadens

sind diverse Handlungs-

empfehlungen für die

vier Bereiche „Wissens-

transfer“, „Rahmenbe-

dingungen“, „Good-

Practice hinsichtlich der

Entwicklung und Imple-

mentierung von Haftver-

meidungsmaßnahmen“

und „Rechts- und Justiz-

wesen“ enthalten. Auch

Der entwickelte Leitfa-

den10 stellt darauf ab,

interessierte Personen

(-gruppen) näher über

das Thema Haftvermei-

dung zu informieren, bei-

spielsweise über theoreti-

sche Grundlagen, rechtli-

chen Rahmenbedingun-

gen sowie aktuellen Ent-

wicklungen. Dadurch soll

das Verständnis über

Haftvermeidungsmaß-

nahmen und somit die

Akzeptanz sowie die An-

„Zudem besteht ein Mangel

an Wirkungsevaluationen,

beispielsweise auch mit Blick

auf mögliche

Selektionsprozesse, die zu

hohen Erfüllungsquoten von

Haftvermeidungsmaßnahmen

und im Vergleich zu

Freiheitsstrafen niedrigeren

Rückfallquoten beitragen

(können).“

lich sehr anspruchsvol-

len - Wirkungsevaluatio-

nen wurde auch im Kon-

text der Frage nach

Merkmalen von guten

Haftvermeidungsmaß-

nahmen deutlich. Haft-

vermeidungsmaßnahme

n müssen evidenzba-

siert sein und, vergleich-

bar mit dem „Offender

Assessment System“8,

die Werte, Bedarfe aber

auch Risiken der begut-

achteten Personen be-

rücksichtigen. Hieraus

geht die Notwendigkeit

der genauen einzelfall-

bezogene Begutachtung

des oder der Beschuldig-

ten bzw. des oder der

Verurteilten hervor, da-

mit die jeweils passge-

naue Haftvermeidungs-

maßnahme identifiziert

und genutzt werden

kann.

Jeder Projektpartner hat

zudem maximal 10 Haft-

vermeidungsmaßnahme

Medien negativ gezeich-

nete Bild solcher Maß-

nahmen. Zudem besteht

ein Mangel an Wirkungs-

evaluationen, beispiels-

weise auch mit Blick auf

mögliche Selektionspro-

zesse, die zu hohen Er-

füllungsquoten von Haft-

vermeidungsmaßnahmen

und im Vergleich zu Frei-

heitsstrafen niedrigeren

Rückfallquoten beitragen

(können). Dieser Bedarf

an - methodisch sicher-

Projektes erlangten Er-

kenntnissen sind ein

Leitfaden und ein Schu-

lungspaket entstanden,

in dem die zentralen Er-

gebnisse und Hand-

lungsempfehlungen fest-

gehalten sind. Die Pro-

jektergebnisse wurden

am 19.04.2016 in Brüs-

sel unter anderem Ver-

tretern des Europaparla-

mentes vorgestellt. Zu-

sätzlich fanden auf Lan-

desebene nationale Se-

minare statt, um die Pro-

jektergebnisse einem

breiteren Publikum vor-

zustellen.

n erhoben, von denen

drei einer umfassenden

Fallstudie9 unterzogen

wurden. Aus den Fallstu-

dien gehen die zentralen

Merkmale und Aktivitäten

sowie die Prozessabläufe

der Haftvermeidungs-

maßnahmen hervor. Wei-

terhin wird auf das einge-

bundene Personal und

die angewandten Metho-

den eingegangen.

Aus den im Kontext des

HAFTVERMEIDUNG

das Schulungspaket11

dient dem Wissens-

transfer, es ist somit

eher als eine Informati-

onsbroschüre zu verste-

hen. Es enthält in Ab-

grenzung zum Leitfaden

Statistiken über die Ge-

fangenenpopulation in

den beteiligten Ländern

und behandelt die recht-

lichen Rahmenbedin-

gungen von Haftvermei-

dungsmaßnahmen. Er-

folgsversprechende An-

„Aus den im Kontext des

Projektes erlangten

Erkenntnissen sind ein

Leitfaden und ein

Schulungspaket entstanden,

in dem die zentralen

Ergebnisse und

Handlungsempfehlungen

festgehalten sind.“
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des Strafvollzuges im

Sinne von Längsschnitt-

studien – auch mit Blick

auf Selektionsprozessen

– genannt. Der offene

Austausch über die

Möglichkeiten, aber

auch über die Grenzen

von Haftvermeidungs-

maßnahmen sollte wei-

ter gepflegt und intensi-

viert werden. Das Pro-

jekt „Reducing Prison

Population: advanced

tools of justice in Euro-

Überschneidungen gibt

es jedoch hinsichtlich der

Argumente für Haftver-

meidungsmaßnahmen,

den erforderlichen Rah-

menbedingungen sowie

erfolgsversprechenden

Ansätzen. Gleichwohl

gibt es auch Aspekte die

zukünftig näher zu unter-

suchen bzw. intensiver

zu berücksichtigen sind.

Exemplarisch sei der

Mangel an externen

(Wirkungs-)Evaluationen

„Größere Überschneidungen

gibt es jedoch hinsichtlich

der Argumente für

Haftvermeidungsmaßnahmen

, den erforderlichen

Rahmenbedingungen sowie

erfolgsversprechenden

Ansätzen.“

Gruppen, hierzu zählen

psychisch Kranke, Aus-

länder und Mütter mit

Kindern, eingegangen.

Abschließend werden

die folgenden, an dieser

Stelle verkürzten, Hand-

lungsempfehlungen

ausgesprochen:

1.Frühzeitige Nutzung

von Präventionsmaß-

nahmen.

2.Spezielle und bedarfs-

gerechte Berücksichti-

gung bzw. Behandlung

von spezifischen Popu-

lationen, beispielswei-

se psychisch Kranken

oder Lernbehinderten.

3.Fokussierung auf Re-

habilitation und Förde-

rung bzw. Anwendung

multidisziplinärer An-

sätze, in denen die

Individualität der Klien-

ten ausreichend Be-

rücksichtigung findet.

4.Haftvermeidungsmaß-

sätze und Kriterien sowie

Gelingensbedingungen

von Haftvermeidungs-

maßnahmen, auch in

Abgrenzung zum Justiz-

vollzug, werden ebenso

wie Argumente und rele-

vante Stakeholder ge-

nannt und vorgestellt.

Zudem werden im Schu-

lungspaket einige Good-

Practice-Haftvermei-

dungsmaßnahmen prä-

sentiert und auf den Um-

gang mit „speziellen“

enten, aber auch die

Zivilgesellschaft soll-

ten möglichst einbezo-

gen bzw. berücksich-

tigt werden.

6.Die Opfer bzw. die

Opferperspektive soll-

te berücksichtigt wer-

den.

7.Der Austausch zwi-

schen der Strafjustiz

und NGOs ist auszu-

bauen.

Aus Platzgründen kön-

nen an dieser Stelle

nicht alle Projekter-

gebnisse vorgestellt wer-

den.12 Über die Projekt-

homepage lassen sich

alle Dokumente bezie-

hen. Abschließend ist

festzuhalten, dass sich

die verschiedenen Haft-

vermeidungsmaßnahme

n und Rahmenbedingun-

gen in den teilnehmen-

den Ländern teilweise

deutlich voneinander

unterscheiden. Größere

nahmen müssen Bil-

dungs-, Trainings- und

Arbeitselemente auf-

weisen und allgemein

die Selbstständigkeit

ihrer Klienten fördern.

Es sollten Netzwerke

mit Arbeitgebern aufge-

baut werden, damit ei-

ne Integration in den

Arbeitsmarkt erfolgen

kann.

5.Das soziale Umfeld, z.

B. Familie und der Kli-

HAFTVERMEIDUNG

pe“ zeigte hierzu, dass

die beteiligten Länder

auf der theoretischen

Ebene viele Gemein-

samkeiten aufweisen,

die Chancen, die in ei-

nem länderübergreifen-

den Austausch über

konkrete Projekte und

Maßnahmen liegen,

noch intensiver genutzt

werden könnten.
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Quellen:

1 Gefördert von der Euro-

päischen Union;

JUST/2013/JPEN/AG/44

89

2 http://www.reducing-

prison.eu

3 http://www.apg23.org/

en/

4 http://www.prisonstu-

dies.org/map/europe

5 http://www.jurist.org/

paperchase/2013/01/eu-

ländisches und internati-

onales Strafrecht hinge-

wiesen.

files/

TRAI-

NING_PACKAGE.pdf

12 http://www.reducing-

prison.eu

13 An dieser Stelle sei auf

die Evaluationen des

hessischen, des nord-

rhein-westfälischen und

des baden-württem-

bergischen Jugendstraf-

vollzuges sowie auf die

Studie „Legalbewährung

nach strafrechtlichen

Sanktionen“ des Max-

Planck-Institutes für aus-

system/uploads/

attachment_data/

file/449357/research-

analysis-offender-

assessment-system.pdf

9 http://www.reducing-

prison.eu/downloads/

files/Good%

20Practices.pdf

10 http://www.reducing-

prison.eu/downloads/

files/GUIDELINES.pdf

11 http://www.reducing-

prison.eu/downloads/

court-rules-italy-prison-

overcrowding-violates-

rights.php

6 http://www.reducing-

prison.eu/downloads/

files/Transnational%

20literature%

20report_rid.pdf

7 http://www.reducing-

prison.eu/downloads/

files/

qualitative_report.pdf

8 https://www.gov.uk/

government/uploads/

HAFTVERMEIDUNG

Kontakt:

Prof. Dr. Arthur Hartmann

E-Mail
arthur.hartmann@hfoev.bremen.de

Telefon

0 421 / 36 15 95 19
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ein Revisionsverfahren

anhängig, so dass mit

einer höchstrichterlichen

Klärung gerechnet wer-

den kann.3

Ganz aktuell hat der

Bundesgesetzgeber den

entscheidenden Streit-

punkt jedenfalls für die

Zukunft geregelt: Das

Versicherungsverhältnis

der Gefangenen gilt

während arbeitsfreier

Sonnabende, Sonntage

Rampenlicht der rechtli-

chen Diskussion.1 Wer

hätte das noch vor eini-

gen Jahren gedacht?

Das Thema hat nicht

nur zweimal die Konfe-

renz der Justizministe-

rinnen und Justizminis-

ter beschäftigt.2 Es ist

auch in der Rechtspre-

chung angekommen,

wobei die Obergerichte

gegensätzliche Positio-

nen vertreten. Beim

Bundessozialgericht ist

Der nachfolgende Text ist

ein Auszug aus einem

Artikel, der im Taschen-

buch für den Strafvollzug

erschienen ist (Fachteil,

ab Aktualisierung 2011/II,

F 701). Der Abdruck er-

folgt mit freundlicher Ge-

nehmigung des Walhalla

Fachverlags.

Vorwort

Die Arbeitslosenversiche-

rung der Gefangenen

steht seit einiger Zeit im

Gefangene in der Sozialversicherung
von Michael Schäfersküpper und Nicole Birkholz

VOLLZUGSRECHT

einem „Torso“.6 Der

bruchstückhafte Charak-

ter der Regelungen stellt

eine besondere Heraus-

forderung dar: Es kommt

darauf an, in der Vielzahl

von Vorschriften die rich-

tigen Regelungen zu fin-

den. …

Soweit Regelungen

des Strafvollzugsgeset-

zes des Bundes

(StVollzG) angeführt wer-

verfasst worden ist. Der

Artikel gibt einen kurzen

Überblick über Regelun-

gen, die für den Vollzug

relevant sind. Er soll so

den ersten Zugang zur

fremden Materie er-

leichtern.

Einleitung

Die Einbeziehung der

Gefangenen in die ge-

setzlichen Sozialversi-

cherungssysteme gleicht

alversicherung“ wird nun

wohl wieder in ruhigerem

Fahrwasser angekom-

men sein. Doch der Oze-

an des Sozialversiche-

rungsrechtes ist weit.

Daher mag sich für Prak-

tiker und andere Interes-

sierte die Frage stellen:

Wohin soll ich mich wen-

den? Der nachfolgende

Auszug stammt aus ei-

nem Artikel, der für das

Taschenbuch für den

Strafvollzug - Fachteil -

und gesetzlicher Feierta-

ge als fortbestehend,

wenn diese Tage inner-

halb eines zusammen-

hängenden Arbeits- oder

Ausbildungsabschnittes

liegen (§ 26 Abs. 1 Nr. 4

S. 1 Hs. 2 SGB III neue

Fassung).4 Die Geset-

zesänderung ist am 1. 8.

2016 in Kraft getreten.5

Der Bundesgesetzgeber

hat mit seinem Macht-

wort einen früheren Zu-

stand wiederhergestellt,

der Jahrzehnte lang

Konsens zwischen allen

Beteiligten war. Es war

die Bundesagentur für

Arbeit, die einseitig aus

diesem Konsens aus-

scherte. Dank der ge-

setzlichen Neuregelung

vermag man erleichtert

festzustellen: Der Spuk

ist vorbei.

Das gesamte Thema

„Gefangene in der Sozi-

Michael Schäfersküpper,

Dozent im Fachbereich Strafvoll-

zug der Fachhochschule für

Rechtspflege Nordrhein-

Westfalen in Bad Münstereifel

und

Nicole Birkholz,

ehemalige Dozentin im Fachbe-

reich Strafvollzug, gegenwärtig

Abteilungsleiterin Hauptverwal-

tung des Deutschen Archäologi-

schen Instituts, Berlin

Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen

in Bad Münstereifel
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den, haben diese ange-

sichts der Vollzugsgeset-

ze der Länder nur Bei-

spielcharakter. Die Aus-

führungen lassen sich

aber … auf die Länderge-

setze übertragen.

Sozialgesetzbuch (SGB)

Erstes Buch (I) - Allge-

meiner Teil -

Das SGB I enthält Rege-

lungen zur … Überleitung

von Ansprüchen auf lau-

fende Geldleistungen bei

Unterbringung in einer

Anstalt (§§ 49, 50

SGB I). Die Vollzugsbe-

hörde kann durch schrift-

liche Anzeige Ansprüche

auf laufende Geldleistun-

gen zum Lebensunterhalt

auf sich überleiten (§ 50

Abs. 1 SGB I). Sie zählt

zu den Stellen, die zur

Überleitung berechtigt

sind.7 Praxisrelevant ist

diese Möglichkeit, wenn

Gefangene eine gesetzli-

che Rente erhalten und

von ihnen ein Haftkos-

tenbeitrag aufgrund laufen-

der Einkünfte zu erheben

ist (§ 50 Abs. 1 S. 3

StVollzG). Die Durchset-

zung des Anspruchs kann

durch die Überleitung ver-

einfacht werden, wenn Ge-

fangene sich weigern, den

Haftkostenbeitrag zu zah-

len.

Sozialgesetzbuch (SGB)

Drittes Buch (III) - Ar-

beitsförderung -

Gefangene sind in die Ar-

Länder einbezieht, ist

aber unumgänglich. An-

sonsten würde eine Lü-

cke im Versicherungs-

schutz der Gefangenen

klaffen, die mit den Inten-

tionen des Gesetzgebers

nicht vereinbar wäre.8

Sofern Gefangene einem

freien Beschäftigungsver-

hältnis (§ 39 Abs. 1

StVollzG) nachgehen,

also z. B. einen privat-

rechtlichen Arbeitsvertrag

mit einem externen Ar-

beitgeber haben, sind sie

beitslosenversicherung

einbezogen, auch wenn

sie nur Bezüge nach dem

Strafvollzugsgesetz des

Bundes oder den Voll-

zugsgesetzen der Länder

erhalten. Von Bedeutung

sind insoweit die Rege-

lungen zum Ver-

sicherungspflichtverhält-

nis (§§ 24 bis 28

SGB III). Eine Legaldefi-

nition des Begriffes

„Gefangene“ im Sinne

„Die Vollzugsbehörde kann

durch schriftliche Anzeige

Ansprüche auf laufende

Geldleistungen zum

Lebensunterhalt auf sich

überleiten ...“

Gefangene, die Arbeitsent-

gelt oder Ausbildungsbei-

hilfe nach den jeweiligen

Vollzugsgesetzen erhalten,

sind sonstige Versiche-

rungspflichtige (§ 26 Abs.

1 Nr. 4 SGB III). Die Rege-

lung stellt zwar (noch) aus-

schließlich auf die Vor-

schriften des Strafvollzugs-

gesetzes des Bundes ab,

eine erweiterte Auslegung

oder Analogiebildung, die

die Vollzugsgesetze der

des SGB III enthält § 26

Abs. 1 Nr. 4 SGB III. Die

Definition umfasst aber

nur bestimmte Haftarten

(z. B. Untersuchungs-

haft, Freiheitsstrafe, Un-

terbringung in der Siche-

rungsverwahrung). Die

so genannte Zivilhaft

(§§ 171 bis

175 StVollzG) bleibt bei-

spielsweise ausgeklam-

mert.

Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel

VOLLZUGSRECHT
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als Beschäftigte versichert

(§ 25 Abs. 1 SGB III). Die

Versicherung als Gefan-

gene (§ 26 Abs. 1 Nr. 4

SGB III) ist nachrangig

(§ 26 Abs. 3 S. 2 SGB III).

Die Sonderregelungen für

Gefangene sind dann

nicht anzuwenden.

In der Praxis ist der häu-

figste Fall der Versiche-

rungsfreiheit in der Ar-

beitslosenversicherung

den versicherungspflichti-

gen Beschäftigten … zur

Hälfte getragen werden

(§ 346 Abs. 1 S. 1 SGB

III). Der einzubehaltende

Beitragsanteil entspricht

also gegenwärtig 1,5%.

[…]

Sozialgesetzbuch (SGB)

Fünftes Buch (V) - Ge-

setzliche Krankenversi-

cherung -

Der Anspruch auf Leistun-

gen aus der gesetzlichen

zahlung siehe § 349

Abs. 2 und 5 SGB III). …

Aufgrund der Verord-

nungsermächtigung des §

352 Abs. 3 SGB III wurde

die Gefangenenbeitrags-

verordnung erlassen, die

eine Pauschalberechnung

für die von den Ländern

zu entrichtenden Beiträge

vorsieht. Eine Besonder-

heit ist insoweit, dass die

Verordnung nur auf Ar-

beitslosenversicherungsta

ge abstellt. Wie lange die

hörde Beiträge an die

Bundesagentur für Ar-

beit entrichtet, kann sie

von den Bezügen der

Gefangenen einen be-

stimmten Beitragsanteil

einbehalten (§ 195

StVollzG). Der Einbehalt

geschieht in derselben

Höhe wie bei einem

freien Arbeitnehmer.

Der Beitragssatz beträgt

gegenwärtig 3% (§ 341

Abs. 2 SGB III), wobei

die Beiträge von

Gefangenen am jeweili-

gen Tag gearbeitet und

in welcher Höhe sie Ar-

beitsentgelt erhalten

haben, ist für die Höhe

der Beiträge irrelevant.

Soweit die Vollzugsbe-

Krankenversicherung

ruht, soweit Versicherte

als Gefangene in be-

stimmten Haftarten (z.

B. Untersuchungshaft,

Freiheitsstrafe, Unter-

bringung in der Siche-

rungsverwahrung) An-

spruch auf Gesund-

heitsfürsorge nach dem

Strafvollzugsgesetz des

Bundes haben (§ 16

Abs. 1 Nr. 4 SGB V).

Diese Regelung findet

ihr Spiegelbild in § 62a

StVollzG, wonach der

Anspruch auf Gesund-

VOLLZUGSRECHT

bei Gefangenen, dass

diese das Lebensjahr

für den Anspruch auf

Regelaltersrente im Sin-

ne des SGB VI vollen-

det haben (§ 28 Abs. 1

Nr. 1 SGB III). Dies gilt

unabhängig davon, ob

es sich um sonstige

Versicherungspflichtige

oder Beschäftigte han-

delt.

[…]

Die Regelungen zu den

Beiträgen an die Bunde-

sagentur für Arbeit fin-

den sich in den §§ 341

bis 353 SGB III. Die

Arbeitslosenversiche-

rungsbeiträge für Ge-

fangene als sonstige

Versicherungspflichtige

trägt ausschließlich das

für die Justizvollzugs-

einrichtung zuständige

Bundesland (§ 347 Nr. 3

SGB III; zur Beitrags-

heitsfürsorge nach

dem Strafvollzugsge-

setz ruht, solange Ge-

fangene aufgrund eines

freien Beschäftigungs-

verhältnisses (§ 39

Abs. 1 StVollzG) kran-

kenversichert sind.

[…]

Die Kassenärztlichen

Vereinigungen und die

Kassenärztlichen Bun-

desvereinigungen besit-

zen eine Sicherstel-

lungspflicht, soweit die

„Soweit die Vollzugsbehörde

Beiträge an die

Bundesagentur für Arbeit

entrichtet, kann sie von den

Bezügen der Gefangenen

einen bestimmten

Beitragsanteil einbehalten.“

„Der Anspruch auf

Leistungen aus der

gesetzlichen

Krankenversicherung ruht,

soweit Versicherte als

Gefangene in bestimmten

Haftarten Anspruch auf

Gesundheitsfürsorge nach

dem Strafvollzugsgesetz des

Bundes haben.“
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ärztliche Behandlung der

Gefangenen in Justizvoll-

zugsanstalten in Notfällen

außerhalb der Dienstzei-

ten der Anstaltsärzte und

Anstaltszahnärzte nicht

auf andere Weise ge-

währleistet ist (§ 75 Abs.

4 SGB V).

[…]

Sozialgesetzbuch (SGB)

Siebtes Buch (VII) - Ge-

setzliche Unfallversi-

cherung -

Personen, die während

einer aufgrund eines

Gesetzes angeordneten

Freiheitsentziehung wie

Beschäftigte tätig wer-

den, sind kraft Gesetzes

in der Unfallversiche-

rung versichert (§ 2

Abs. 2 S. 2 SGB VII).

Das SGB VII stellt also

im Gegensatz zur Ar-

beitslosenversicherung

nicht nur auf bestimmte

Haftarten ab (§ 26

Abs. 1 Nr. 4 SGB III).

Allerdings können Ge-

fangene auch aufgrund

anderer Tatbestände

versichert sein, so bei-

spielsweise bei Un-

glücksfällen als Nothel-

fer (§ 2 Abs. 1 Nr.

13 Buchst. a SGB VII)

oder bei einem freien

Beschäftigungsverhält-

nis (§ 39 Abs. 1

StVollzG) unmittelbar

als Beschäftigte (§ 2

Abs. 1 Nr. 1 SGB VII).

…

Von grundlegender Be-

deutung für die Leistun-

gen der gesetzlichen

Unfallversicherung ist

der Begriff des Versi-

cherungsfalles, der Ar-

tung für die vollzugliche

Praxis sind die Vorschrif-

ten zum Verletztengeld.

Zwar liegt insoweit die

Zuständigkeit für Gefan-

gene bei den Unfallkas-

sen der Länder (§ 114

Abs. 1 Nr. 6, § 128 Abs.

1 Nr. 8 SGB VII), aber in

der Praxis ist eine vorläu-

fige Bewilligung und Be-

rechnung des Verletzten-

geldes durch die Voll-

zugsbehörden nicht un-

üblich.10 Die entspre-

chenden Anspruchsvo-

raussetzungen finden

beitsunfälle und Berufs-

krankheiten umfasst

(§§ 7 bis 9 SGB VII). Das

Leistungsspektrum findet

sich in den §§ 26 bis 52

SGB VII. Eine Spezialre-

gelung für den Vollzug

enthält beispielsweise

§ 27 Abs. 3 SGB VII, wo-

nach während einer Frei-

heitsentziehung Heilbe-

handlung erbracht wird,

soweit Belange des Voll-

„Von grundlegender

Bedeutung für die Leistungen

der gesetzlichen

Unfallversicherung ist der

Begriff des

Versicherungsfalles, der

Arbeitsunfälle und

Berufskrankheiten umfasst.“

Gesundheit der Gefan-

genen geht, ist bei der

Anwendung der Vor-

schrift ein hohes Maß

an Grundrechtssensibili-

tät angebracht. Eine

entsprechende Rege-

lung findet sich für Leis-

tungen zur Teilhabe am

Arbeitsleben in § 35

Abs. 4 SGB VII.

Von besonderer Bedeu-

zuges nicht entgegen-

stehen. Über die Belan-

ge des Vollzuges ent-

scheidet die Vollzugsbe-

hörde.9 Da es um die

sich in § 45 SGB VII. …

Aus den Organisations-

regelungen ergibt sich

grundsätzlich eine Zu-

ständigkeit der Unfall-

kassen der Länder für

arbeitende Gefangene

(§ 114 Abs. 1 Nr. 6,

§§ 116, 128 Abs. 1 Nr. 8

SGB VII). Sofern Gefan-

gene in einem freien

Beschäftigungsverhält-

nis (§ 39 Abs. 1

StVollzG) stehen, gelten

die allgemeinen Rege-

lungen zur Zuständig-

keit bei einer Versiche-

rung als Beschäftigte

(§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB

VII). Aufgrund des pri-

vatrechtlichen Arbeits-

vertrages dieser Gefan-

genen ergibt sich die

jeweilige Zuständigkeit

des Unfallversiche-

rungsträgers wie bei

allen anderen Arbeit-

nehmer. Als Unfallversi-

cherungsträger kom-

men beispielsweise die

gewerblichen Berufsge-

nossenschaften, die

landwirtschaftlichen Be-

VOLLZUGSRECHT
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rufsgenossenschaften

oder die Eisenbahn-

Unfallkasse in Betracht

(§ 114 Abs. 1 Nr. 1, 2 und

4 SGB VII).

[…]

Schlusswort

Der vorstehende Text

besitzt die Funktion einer

Landkarte, die die Orien-

tierung in unwegsamem

Gelände erleichtern soll.

Er richtet sich an die inte-

ressierte Öffentlichkeit

und stellt eine erste Hilfe

für den Vollzug dar. Auf

dieser Basis kann man

dann mit Rechtspre-

chung und Literatur tie-

fer in die Materie ein-

dringen, wenn eine be-

stimmte Fragestellung

dies erfordert. Damit

schließt sich der Kreis

zu den eingangs be-

schriebenen Irrungen

und Wirrungen im Be-

reich der Arbeitslosen-

versicherung der Gefan-

genen. Die vertiefte

Auseinandersetzung

und Fachdiskussion hat

sich bei diesem Thema

gelohnt und zu einer

Gesetzesänderung ge-

führt.

Fast möchte man mit

William Shakespeare

ausrufen: „Ende gut,

alles gut.“ Doch halt! Für

die Zeit vor der gesetzli-

chen Neuregelung ist

noch ungeklärt, wie der

zentrale Streitpunkt zu

entscheiden ist. Eine

unüberschaubare An-

zahl von ehemaligen

Gefangenen besitzt be-

reits Arbeitsbescheini-

gungen der Vollzugsbe-

hörden (§ 312 Abs. 4

Quellen:

1 Ausführlich SCHÄ-

FERSKÜPPER, Dornrös-

chen und die Bunde-

sagentur, Forum Straf-

vollzug 2014, 421 ff.;

SCHÄFERSKÜPPER,

Die Arbeitslosenversiche-

rung der Gefangenen -

Grundlagen und aktueller

Streit, Neue Zeitschrift für

Sozialrecht 2013, 446 ff.

2 Vgl. Beschlüsse zu TOP

II.17 der Konferenz der

Justizministerinnen und

SGB III) auf Basis der

umstrittenen Rechtsauf-

fassung der Bunde-

sagentur für Arbeit. Wenn

die Rechtsprechung nicht

einschreitet, wird sich

dies auch bei Gefange-

nen, die zukünftig entlas-

sen werden, für die be-

scheinigten Zeiten vor

dem 1. 8. 2016 fortsetz-

ten. Bundessozialgericht,

übernehmen Sie!

„Fast möchte man mit

William Shakespeare

ausrufen: ‚Ende gut, alles

gut.‘ Doch halt! Für die Zeit

vor der gesetzlichen

Neuregelung ist noch

ungeklärt, wie der zentrale

Streitpunkt zu

entscheiden ist.“

VOLLZUGSRECHT

Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel
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Justizminister am 25./26.

6. 2014 und zu TOP I.6

der Konferenz am 15. 11.

2012.

3 Im Sinne der gesetzli-

chen Neuregelung

ThürLSG Urt. v. 6. 4.

2016 - L 10 AL 1150/13,

juris Rn. 32 ff. (Revision

anhängig beim BSG - B

11 AL 18/16 R); SG Mün-

chen Urt. v. 20. 10. 2014 -

S 35 AL 613/13, BeckRS

2016, 67083 (Berufung

anhängig beim LSG Bay -

L 9 AL 244/14); SG Duis-

burg Urt. v. 29. 1. 2014 -

S 33 AL 363/13

(nachgehend LSG

NRW), BeckRS 2014,

71006 = Forum Straf-

vollzug 2014, 419 ff. m.

zust. Anm. SCHÄFERS-

KÜPPER; im Sinne der

Bundesagentur LSG

NRW Urt. v. 20. 6. 2016

- L 20 AL 135/14

(rechtskräftig); bejahend

zur Prozesskostenhilfe

LSG Berlin-

Brandenburg Beschl. v.

11. 9. 2015 - L 18 AL

177/15 B PKH, juris Rn.

2 f.

4 Art. 1 Nr. 3 Buchst. a

des Gesetzes zur Stär-

kung der beruflichen

Weiterbildung und des

Versicherungsschutzes

in der Arbeitslosenversi-

cherung (Arbeitslosen-

versicherungsschutz-

und Weiterbildungsstär-

kungsgesetz - AWStG)

v. 18. 7. 2016 (BGBl I

S. 1710); s. auch BT-

Drs. 18/8647, 5; BT-Drs.

18/8042, 7 und 22.

5 Art. 4 Abs. 1 des

AWStG (s. Fußnote zu-

vor).

6 Vgl. BVerfG, Urt. v. 1. 7.

1998 - 2 BvR 441/90

u. a. - Rn. 147

(vgl. www.bundesverfas-

sungsgericht.de) = BVer-

fGE 98, 169 (208).

7 Vgl. SEEWALD in: Kas-

seler Kommentar, Sozial-

versicherungsrecht, 88.

Ergänzungslieferung De-

zember 2015, SGB I,

§ 50 Rn. 4.

Ergänzungslieferung

März 2016, SGB VII,

§ 27 Rn. 7.

10 Vgl. z. B. Nummer 12

Abs. 6 der Geschäftsan-

weisung für die Arbeits-

verwaltung der Justiz-

vollzugseinrichtungen

des Landes Nordrhein-

Westfalen - RV des JM

vom 26. 11. 2010 (4446

- IV. 35).

8 Zum Abstellen auf die

Vollzugsgesetze der

Länder siehe beispiels-

weise bezüglich des

Haftkostenbeitrags

§ 73 GKG sowie Num-

mern 9010 und 9011

der Anlage 1 (zu

§ 3 Abs. 2 GKG) - Kos-

tenverzeichnis.

9 Vgl. RICKE in: Kasse-

ler Kommentar, Sozial-

versicherungsrecht, 89.

VOLLZUGSRECHT

Kontakt:

Michael Schäfersküpper

Telefon

(0 22 53) 3 18 - 2 19

E-Mail

michael.schaeferskuepper

@fhr.nrw.de
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um Inhaftierten eine

akzeptierende, tragfähi-

ge und persönliche Be-

ziehung anzubieten. Ein

erster, an Bedeutung

nicht zu unterschätzen-

der Schritt, ist dabei ein

zuverlässiger Briefkon-

takt. Daraus kann sich

eine Beziehung entwi-

ckeln, die eine weiterrei-

chende Betreuung z. B.

durch Besuche ermög-

licht. Für die Bewälti-

Das Projekt „Tapetenwechsel“
von Otfried Junk

BEZIEHUNGS:WEISEN IM SCHWARZEN KREUZ

„Kennen Sie jeman-

den, der mir schreiben

will?“ Diese Frage von

Inhaftierten ist im

Schwarzen Kreuz jeden

Tag präsent. Daher ist

die Briefkontaktvermitt-

lung seit der Gründung

der Christlichen Straffäl-

ligenhilfe im Jahr 1925

einer der wichtigsten

Arbeitsschwerpunkte.

Für Inhaftierte ist ein

Briefkontakt zu einer/

einem Ehrenamtlichen

häufig die einzige Mög-

lichkeit, eine Verbindung

jenseits der Gefängnis-

mauern zu haben. Ande-

re Kontakte, z. B. zu Fa-

milienangehörigen oder

Freunden, schlafen oft

ein, je länger die Haftzeit

dauert.

Im Schwarzes Kreuz en-

gagieren sich bundesweit

etwa 450 Ehrenamtliche,

en fehlen und anderer-

seits zu weiteren Vorurtei-

len in der Gesellschaft

beitragen.

Einige Beispiele: Da ist

der Inhaftierte, der dann

doch nicht schreibt, und

der Ehrenamtliche wartet

vergebens auf Antwort.

Und vor allem: Niemand

kennt den Grund für die-

sen Ausgang. Selbst bei

Nachfrage, was ihn hin-

dert oder was ihm nicht

gefällt, gibt es oft keine

zu unterschiedlich sind

die Lebenswelten, die

Erwartungen und die Fä-

higkeiten. Viele scheitern

bei Frustrationen oder

Irritationen schon in der

ersten Phase des Ken-

nenlernens und brechen

den Kontakt verfrüht ab.

Schade, denn zu den

persönlichen Enttäu-

schungen kommt hinzu,

dass Chancen vertan

werden, die einerseits

Inhaftierten bei den Re-

sozialisierungsbemühung

telt Ehrenamtlichen dafür

eine gute fachliche

Grundlage mit verschie-

denen Ausbildungsmo-

dulen.

Leider verstärkt sich die

Erfahrung, dass es trotz

allem guten Willen so-

wohl für Inhaftierte als

auch für Ehrenamtliche

schwierig ist, aufeinan-

der zuzugehen. Sie ha-

ben Berührungsängste;

gung des Haftalltags und

dann auch für die Vorbe-

reitung auf die Entlas-

sung spielt der Briefkon-

takt eine große Rolle.

Der Inhaftierte hat einen

Menschen zur Seite, der

ihn auf den neuen, oft

fremdgewordenen We-

gen begleitet, stärkt, un-

terstützt und ermutigt.

Für Menschen „draußen“,

die nach einer ehrenamt-

lichen Aufgabe Ausschau

halten, die trotz Arbeits-

belastung zu bewältigen

ist, ist ein Briefkontakt zu

einem Inhaftierten eine

attraktive Option. Dieses

Engagement in der Straf-

fälligenhilfe bietet viele

Möglichkeiten, gesell-

schaftliche Mitverantwor-

tung in die Tat umzuset-

zen und dabei zeitlich

flexibel zu bleiben. Das

Schwarze Kreuz vermit-

Otfried Junk, Geschäftsführer

des Schwarzes Kreuzes in Celle

Cover des Flyers zum Projekt „Tapetenwechsel“

Rückmeldung. Über sei-

ne Beweggründe kann

nur spekuliert werden:
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che Impulse, die den

Austausch fördern und

einladen, zu konkreten

Themen Meinungen

auszutauschen und ins

Gespräch zu kommen:

mit einem Steckbrief

zum Beispiel oder Fra-

gen über „Gott und die

Welt“, einer Klagemauer

für die Kümmernisse

des Lebens, einer Be-

standsaufnahme in Sa-

chen Glauben, Rätsel,

Humor… Die Hauptamt-

einem persönlichen Ken-

nenlernen auf einer Ta-

gesveranstaltung in der

Justizvollzugsanstalt. Alle

Interessierten, gleichgül-

tig, ob Inhaftierte aus

dem Gefängnis oder Inte-

ressierte von „draußen“,

sind dazu eingeladen.

Anschließend erhalten

alle Projektteilnehmer/

-innen ein halbes Jahr

lang aus der Geschäfts-

stelle des Schwarzen

Kreuzes in Celle monatli-

„Mit dem neuen Projekt

TAPETENWECHSEL wollen

Hauptamtliche des

Schwarzen Kreuzes nun die

Schwierigkeiten des

Kennenlernens und des

weiteren Kontaktes

minimieren.“

asmus den Briefwechsel

mit einem Inhaftierten

beginnt und dann ziem-

lich schnell frustriert ist,

weil sich ihr Briefpartner

auf scheinbare Ober-

flächlichkeit beschränkt

und sie mit ihren Mög-

lichkeiten nicht an ihn

„heran-zukommen“

meint. Irgendwann wer-

den die Abstände, in

denen sie ihm schreibt,

länger und länger und

schlafen dann ganz ein.

Oder der Inhaftierte, der

nicht weiß, wie er mit

den übermäßigen christ-

lichen „Überzeugungs-

versuchen“ seines Brief-

partners umgehen soll

und lieber schweigt.

Mit dem neuen Projekt

TAPETENWECHSEL

wollen Hauptamtliche

des Schwarzen Kreuzes

nun die Schwierigkeiten

des Kennenlernens und

des weiteren Kontaktes

Hat er Angst vor seiner

eigenen Courage bekom-

men? Wollte er doch lie-

ber Kontakt ausschließ-

lich zu einer Frau in sei-

nem Alter, weil er von

dem Wunsch nach einer

Partnerin nicht loskommt,

trotz gegenteiliger Beteu-

erung? Fehlt ihm die

Briefmarke, die er für

seine Post braucht?

Oder die neue Ehrenamt-

liche, die mit viel Enthusi-

mittelbar begleitet und

gefördert. Konkret ge-

plant ist TAPETEN-

WECHSEL zunächst ab

November 2016 in

der Justizvollzugsanstalt

Schwalmstadt. Mit dem

evangelischen und ka-

tholischen Gefängnis-

seelsorger hat es die

ersten Absprachen be-

reits gegeben, und sie

unterstützt das Projekt

sehr. Die Anstaltsleitung

hat „grünes Licht“ gege-

ben.

Gestartet wird mit einer

Öffentlichkeits- und Wer-

beaktion im Umkreis der

jeweiligen Justizvoll-

zugsanstalt und in der

Anstalt selbst. Der Kon-

takt beginnt dann mit

minimieren. TAPETEN-

WECHSEL verbindet in

Zusammenarbeit mit Jus-

tizvollzugsanstalten je-

weils einen Menschen

von „drinnen“ mit einem

von „draußen“ zu einem

Briefwechsel – aber mit

besonderer Unterstüt-

zung. Das Kennenlernen

soll nicht allein den Brief-

partnern überlassen wer-

den, sondern wird von

MitarbeiterInnen des

Schwarzen Kreuzes un-

BEZIEHUNGS:WEISEN IM SCHWARZEN KREUZ

lichen in der Geschäfts-

stelle des Schwarzen

Kreuzes stehen natür-

lich parat, um bei

Schwierigkeiten oder

Fragen weiterzuhelfen.

Nach einem halben Jahr

des Briefwechsels tref-

fen sich alle Teilnehmer/

-innen wieder in der

Justizvollzugsanstalt zu

einem „Abschlussfest“

und um neue Pläne für

die Zukunft zu schmie-

den.
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Außer der aktiven Teil-

nahme gibt es auch an-

dere Möglichkeiten dabei

zu sein. Zum Beispiel so:

Alle Teilnehmer/-innen

am TAPETENWECHSEL

erhalten zu Beginn ein

„Starterset“ mit allem,

was für einen Briefwech-

sel notwendig ist: Brief-

papier, Briefmarken für

die Inhaftierten, Kugel-

schreiber, eine Sammel-

mappe für die erhaltenen

Briefe und Impulse. Bera-

Kontaktvermittlung mit

den Daten der Brief-

partner

 ein halbes Jahr lang

monatliche Impulse

aus der Geschäftsstel-

le Schwarzes Kreuz

 Abschlussveranstal-

tung, Rückblick und

Weiterplanung: Wie

können die Kontakte

fortgeführt werden?

An dem Projekt Tape-

tenwechsel können je-

weils maximal 15 Perso-

 Öffentlichkeitsarbeit,

Suche nach externen

und internen Projekteil-

nehmer/-innen

 Einführungsveranstal-

tung in der Justizvoll-

zugsanstalt mit Teilneh-

mer/-innen von

„drinnen“ und „draußen“

als Tagesveranstaltung

mit kreativen Elemen-

ten. Zielsetzung: Ent-

scheidung für die Teil-

nahme am Briefwech-

sel, Überprüfung der

eigenen Motivation,

erstes Kennenlernen,

nen von „drinnen“ und

„draußen“ teilnehmen.

Für die Teilnahme am

Projekt TAPETEN-

WECHSEL müssen sich

Interessierte von

„draußen“ und „drinnen“

bewerben; Externe müs-

sen mindestens 23 Jah-

re alt sein.

lange Haftzeit verbüßen

müssen, durch das Pro-

jekt TAPETENWECH-

SEL tragfähige Bezie-

hungen erfahren und die

Verbindung zu unserer

Gesellschaft, zu der sie

trotz allem doch auch

gehören, nicht abreißt.

TAPETENWECHSEL im

Überblick:

tung, Unterstützung, der

Versand der monatli-

chen Impulse, die Ver-

anstaltungen in der Jus-

tizvollzugsanstalt… fi-

nanzieller Beistand von

Unterstützern könnte

dabei im Schwarzen

Kreuz sehr viel bewir-

ken.

Bei allen Planungen und

Überlegungen steht für

das Schwarze Kreuz im

Mittelpunkt, dass gerade

die Menschen, die eine

BEZIEHUNGS:WEISEN IM SCHWARZEN KREUZ

Kontakt:

Otfried Junk

E-Mail

junk@schwarzes-kreuz.de

Telefon

0 51 41 / 9 46 16-0
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Die nächsten Veranstaltungen der Führungsakademie (Auszug)

Das neue Jahresprogramm 2017 können Sie in Kürze als pdf-Datei

im Internet unter www.fajv.de herunterladen.

Datum Thema

21. - 22.11.2016 Bundesweites Forum: Sicherrungsverwahrung

05. - 06.12.2016 „Wenn die Seele kündigt“ - Umgang mit psychisch kranken Bediensteten

05. - 06.12.2016 Gewalt im Justizvollzug

Wir bieten an:

 Organisation von Veranstaltungen

zu aktuellen Themen

 Beratung bei Projekten und Orga-

nisationsentwicklung

 Konzeption und Durchführung indi-

vidueller Personalauswahlverfah-

ren (Assessment Center) für Füh-

rungskräfte

 Managementtrainings zur Förde-

rung und Weiterentwicklung von

Nachwuchsführungskräften

 Beratung und Coaching von

Führungskräften

 Informationen über Trends und

An Führungskräfte werden hohe

Anforderungen gestellt, an Füh-

rungskräfte im Justizvollzug Anforde-

rungen ganz besonderer Art. Auf sie

konzentrieren sich nicht nur Erwar-

tungen von Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern, sondern auch von Ge-

fangenen und von der Öffentlichkeit.

Erwartungen, die nicht einfach zu

erfüllen sind. Wie können vorhande-

ne Ressourcen besser genutzt wer-

den? Wie können Veränderungspro-

zesse begleitet und Innovationen

initiiert werden?

Wir unterstützen Führungskräfte im

Justizvollzug bei der Wahrnehmung

ihrer vielfältigen Aufgaben.

Die Räumlichkeiten der Führungsakademie

befinden sich in der Fuhsestraße 30 in Celle

Die Führungsakademie...
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Ihre Ansprechpartner für die Bereiche:

Führungsseminare, Personalförderprogramme, Organisationsberatung, Coaching

Rolf Koch Pädagoge

Telefon: (0 51 41) 59 39 - 459
E-Mail: rolf.koch@justiz.niedersachsen.de

Nachwuchsfördertrainings, Assessment Center, Organisationsberatung, Coaching

Kay Matthias Diplom-Psychologe

Telefon: (0 51 41) 59 39 - 449
E-Mail: kay.matthias@justiz.niedersachsen.de

Veranstaltungsorganisation, Marketing, Rechnungswesen, Verwaltung, Newsletter

Michael Franke Diplom-Kaufmann

Telefon: (0 51 41) 59 39 - 479
E-Mail: michael.franke@justiz.niedersachsen.de

Veranstaltungsorganisation, Seminarvorbereitung, Rechnungswesen, Verwaltung

Rita Stadie Bürokauffrau

Telefon: (0 51 41) 59 39 489
E-Mail: rita.stadie@justiz.niedersachsen.de
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Nachwuchsfördertrainings, Organisationsberatung, Coaching

Christiane Stark Diplom-Supervisorin und Organisationsberaterin

Telefon: (0 51 41) 59 39 - 469
E-Mail: christiane.stark@justiz.niedersachsen.de


